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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Bildungs-, Kultur- und 
Sportausschuss 

Vorberatung 10.04.2019    

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 24.04.2019    

Kreisausschuss Entscheidung 29.04.2019    

 
 

Auszahlung der 1. Rate der Sportfördermittel 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss genehmigt die Auszahlung der Sportfördermittel an den Kreissportbund 
Vorpommern-Rügen e.V. gemäß Absatz 3.1, 3.2 und 3.3 der Sportförderrichtlinie vom 
6. September 2012 in Höhe der beiliegenden Aufstellung des Kreissportbundes Vorpommern-
Rügen e.V. 

 

Stralsund, 18. März 2019 

 
 
 

gez. Dr. Stefan Kerth 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Stabsstelle Wirtschaftsförderg./ Regionalentwicklung  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0600 

Status: öffentlich 
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Begründung: 
 
Nach Absatz 1 der Richtlinie zur Förderung des Vereinssports im Landkreis Vorpommern-
Rügen, Sportförderrichtlinie, entscheidet der Kreisausschuss auf Empfehlung des Bildungs-, 
Kultur- und Sportausschusses über die Förderung und die Auszahlung der Mittel an den 
Kreissportbund Vorpommern-Rügen e. V., der die Mittel an die Sportvereine weiterleitet.  
Zu den einzelnen Förderpunkten der Richtlinie werden mit der 1. Rate Fördermittel für die 
allgemeine Förderung des Kinder- und Jugendsports (RL 3.1), für die Förderung von 
Übungsleitungstätigkeit (RL 3.2) und für Lohnkostenzuschüsse an Vereine (RL 3.3) 
bewilligt.  
Der Kreissportbund Vorpommern-Rügen e. V. beantragt die Fördermittel nach RL-Punkt 3.1 
auf der Grundlage der Mitgliederzahlen der Vereine mit Stand 1. Januar 2019 sowie nach 
RL-Punkten 3.2 und 3.3 als Vorauszahlung auf der Grundlage des Erfahrungs-/ Mittelwertes 
des Vorjahres. 
 
   

Anlage: 

Aufstellung des Kreissportbundes Vorpommern-Rügen e.V. zur Auszahlung der Sportfördermittel 
gemäß Absatz 3.1, 3.2 und 3.3 der Sportförderrichtlinie vom 6. September 2012 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 300.000,00 EUR 

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto: 4210000.5419000 350.000,00 EUR 

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr: 2020  350.000,00 EUR 
Haushaltsjahr: 2021       350.000,00 EUR 
Haushaltsjahr: 2022  350.000,00 EUR 
             

Bemerkungen: 50.000,00 EUR erhält der Kreissportbund Vorpommern-Rügen e.V. zur 
Förderung der Arbeit und der Aktivitäten des Kreissportbundes gem. Vereinbarung.  
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